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208 „DER FOURIER" September 1943

Quarfiermeister und Fourier
Man singt von uns nicht in den sieben Liedern,
Die auf dem Marsch ertönen und beim Gläserklang.
Spricht man von uns bei Hohen und bei Niedern,
So ist dabei gar oft der Spott im Schwang.

Wahr ist's, wir steh'n nicht draussen Tag und Nächte
In Hitze, Kälte, Schnee und Sturmgebraus.
Und wenn die andern auszieh'n zum Gefechte,
So bleiben wir mit unsern Büchern still zu Haus.

Doch keiner zählte uns noch jene Stunden,
Da wir bei unsern Zahlen sassen spät,
Dieweil die andern bei den Becherrunden,
Und mancher schon in seinen Urlaub geht.

Wir mussten schon in mancher Lage uns bewähren.
Und sieht man uns nicht oft beim Defile,
Des innern Wert's bewusst auch ohne äuss're Ehren,
Steh'n wir bereit in unserer Armee. Lt. Spreng, Luzern

Zeitschriften-Schau

Einige interessante Entscheide über die Haftung der Militärver-
Sicherung am Entlassungstage enthält Nr. 49 vom 6. August 1943 des

„Schweizer Soldat". Darin wird festgestellt, dass das Tragen der Uniform, die

Soldberechtigung, oder spezielle Bewilligung des Vorgesetzten keinen Einfluss
haben auf die Dauer der Militärversicherung. Die Versicherung erstreckt sich nur
auf die Dauer der Eleimkehr, sofern diese innert angemessener Frist erfolgt. Unter
der Dauer der Heimkehr ist dabei die Zeitspanne vom Momente der Entlassung
bis zum erstmaligen Betreten der Wohnung gemeint. Ein Soldat, der seine Wohnung
wieder verliess, weil ihm seine kranke Frau kein Essen bereiten konnte und in der
Folge verunglückte, war nicht mehr versichert. Der Wehrmann hat nach der Ent-
lassung auf dem kürzesten Weg heimzukehren. Er muss grössere Umwege ver-
meiden. Gestattet ist aber z. B. auf dem Viervvaldstättersee das Schiff zu benützen,
auch wenn dabei gegenüber der Bahn mehr Zeit benötigt wird. Auch das Über-
springen eines oder zweier Züge fällt noch in den Rahmen einer Rückkehr innert
angemessener Frist. — Eine besondere Regelung gilt für den Urlaub: Allgemeine
Urlaube (Sonntagsurlaub, grosser Urlaub) unterbrechen die Versicherung nicht.
Hingegen sind die Wehrmänner während eines individuellen Urlaubs nicht ver-
sichert, ausgenommen Entlassung und Einrücken.

Die Nr. 52 vom 27. August des „Schweizer Soldat" enthält neben vorzüg-
liehen Bildern eine allgemeine Abhandlung über das Militärbrot unter dem Titel:
Eine Bäckerkompagnie hat 9 Mi 11. Brotportionen er backen. In
die 9 000 000. Brotportion wurde eine entsprechende Kapsel eingebacken und dem
unbekannten Empfänger einen guten Appetit gewünscht.
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